
 
 
 
 
Vorauszahlung senkt Energiekosten! 
 
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 

Sie können auf die Leistungen der Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH einen 
Rabatt von aktuell bis zu 2% erhalten. Wie das geht? 

 

Zahlen Sie Anfang März Ihren Abschlag als Einmalbetrag für das ganze Jahr, gibt es 
2% Rabatt auf die tatsächlichen Energiekosten. 1,5% Rabatt gibt es bei einer Zahlung 
Anfang März und Anfang Juli. 

 

Die wichtigsten Infos haben wir hier nochmal zusammengefasst: 

 

� Die Vorauszahlung gilt für das komplette Abrechnungsjahr.  

� Den Vorauszahlungsbetrag entnehmen Sie der Jahresendabrechnung (voraussichtlich An-
fang Februar), Abschlagsbetrag x Zahlungstermine = Summe der Vorauszahlung. 

� Entscheiden Sie sich bitte für eine Variante 
„jährliche Zahlung“ mit 2% Rabatt (Zahlungstermin Anfang März) oder 
„zwei Zahlungen“ mit 1,5% Rabatt (Zahlungstermin Anfang März + Anfang Juli). 

� Der Rabatt wird auf die Leistungen (Strom, Gas, Wasser, Wärme) der Stadtwerke Pirma-
sens gewährt und auf der Jahresendabrechnung in Abzug gebracht. 

� Ausgenommen vom Rabatt sind die städtischen Schmutzwassergebühren. 

� Das Angebot gilt nur im Zusammenhang mit einem SEPA-Lastschriftmandat.  

� Die Vereinbarung gilt bis auf Widerruf. Wird bis zum 08.02. eines Jahres nicht wider-
sprochen, ist der Jahresabschlag zum vereinbarten Zahlungstermin fällig.   

 

Profitieren auch Sie von der Ersparnis und teilen Sie uns Ihre Entscheidung mit! Auf 
der Vereinbarung (siehe Rückseite) einfach die gewünschte Zahlungsvariante ankreu-
zen, fehlende Daten ausfüllen (soweit bekannt), unterschreiben und bis spätestens 
31.01. zurückschicken. 

 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne in unserem Beratungszentrum „An der 
Streckbrücke 4“ besuchen oder rufen Sie einfach an ℡ 876-270. 

 

Ihr Beraterteam der 

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH 

  



Vorauszahlungsvereinbarung 
 

– Auftrag zur Abbuchung  
   einer Vorauszahlung –  
 

Bitte ergänzen Sie die fehlenden Daten: 
 

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH 
An der Streckbrücke 4 
66954 Pirmasens 
 

Telefon 06331/876-270 
Telefax 06331/876-277 
Email: vertrieb@stadtwerke-pirmasens.de 

Firma oder Vorname, Name  Telefon / Handy 
 

  

Verbrauchsstelle (Straße, Hsnr, PLZ, Ort)   
 
  

Kundennummer / Lieferstellennummer     Energieart 
 

 

Rechnungsadresse (Straße, Hsnr, PLZ, Ort)    
 

  
 

Der Kunde beauftragt die Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH (SWPS) den Abschlag für das bevor-
stehende Verbrauchsjahr zu berechnen und von seinem Konto abzubuchen.  

Der Kunde zahlt im Voraus, je nach Vereinbarung, einmalig oder an zwei Terminen einen Abschlag für das 
laufende Jahr. Die SWPS gewähren entsprechend der festgelegten Variante einen Rabatt auf ihre Leistungen 
(Strom, Gas, Wasser und Wärme). Ausgenommen sind die städtischen Schmutzwassergebühren.  

Der Rabatt wird auf der kommenden Jahresverbrauchsabrechnung in Abzug gebracht. Maßgebend für den 
Rabatt sind die tatsächlichen Verbrauchswerte. 

Zahlungstermin (bitte ankreuzen): 

[  ]   Eine Zahlung im Voraus:  [  ] Zwei Zahlungen im Voraus: 
 Anfang März   = 2% Rabatt    Anfang März + Anfang Juli   = 1,5% Rabatt 

Diese Vereinbarung gilt bis auf Widerruf. Sollten sich künftig der Zinssatz oder andere Vertragsmodalitäten 
ändern, informiert die SWPS rechtzeitig. Wird bis zum 08.02. eines Jahres nicht widersprochen, ist der 
Jahresabschlag zum vereinbarten Zahlungstermin fällig.  

Mit der Jahresabrechnung wird die Höhe der Vorauszahlung und der genaue Termin der Abbuchung mitge-
teilt. Die SWPS können von der Vereinbarung zurücktreten, wenn keine Einigkeit über die Abschlagshöhe 
bzw. der Vorauszahlung erzielt wird. Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn Sie mit der Höhe der 
Vorauszahlung nicht einverstanden sind. Bei Rückbuchung des eingezogenen Betrages erlischt der An-
spruch auf den vereinbarten Rabatt. 

Ist der Vorauszahlungsbetrag nach Ablauf des Zahlungstermins und nach Ablauf der Frist der 1. Mahnung 
nicht auf dem Konto der SWPS eingegangen, endet die Vereinbarung vorzeitig und der Anspruch auf den 
vereinbarten Rabatt entfällt. In diesem Fall ist die SWPS berechtigt, auf monatliche Zahlungsweise umzustel-
len.  

Bei einem Versorgerwechsel endet der Vertrag zum Ende des Liefervertrages. 
 

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 
Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufrecht auszuüben, müssen Sie uns, die Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH, An der Streckbrücke 4, 66954 
Pirmasens, ℡ 06331/876-0, Fax: 06331/876-277, vertrieb@stadtwerke-pirmasens.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. 
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diese Vereinbarung zu widerrufen, informieren. 
Sie können dafür das Musterwiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Das Formular können Sie unter 
www.swps.de herunterladen. Alternativ erhalten Sie es im Kundenberatungszentrum, An der Streckbrücke 4. Machen Sie vom 
Widerruf Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang Ihres Widerrufs 
übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diese Vereinbarung widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieser Vereinbarung bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzah-
lung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berech-
net. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung oder Lieferung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Wider-
rufsrechts hinsichtlich dieser Vereinbarung unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

__________________________________ X__________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift  
  Stand:08.2019 


